
EG-Sicherheitsdatenblatt

Handelsname: Bis(2-propylheptyl)phthalat Druckdatum: 6. Januar 2021

Aktuelle Version: 2.1, erstellt am: 02.01.2021 Ersetzte Version: 2.0, erstellt am: 17.07.2019
Region: DE

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des Unternehmens

1.1. Produktidentifikator

Handelsname
Bis(2-propylheptyl)phthalat

Name des Stoffs Bis(2-propylheptyl)phthalat
REACH-Registrierungsnummer: 01-2119446694-30

Identifikationsnummern
EG-Nummer: 258-469-4
CAS-Nummer: 53306-54-0

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten 
wird

Relevante identifizierte Verwendungen
Weichmacher

Verwendungen, von denen abgeraten wird
Weichmacher in Spielzeug und Babyartikeln

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Lieferant
SysKem Chemie GmbH
Brucknerweg 26
D-42289 Wuppertal

Telefon-Nummer +49 (0) 202/30999510
Fax-Nummer +49 (0) 202/87088403
Email info@syskem.de

Email-Adresse der sachkundigen Person, die für das Sicherheitsdatenblatt zuständig ist
info@syskem.de

1.4. Notrufnummer

Vergiftungs-Informations-Zentrale Freiburg, Tel. +49 761 19240. 

ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP)
Das Produkt ist nach GHS-Kriterien nicht einstufungspflichtig.

2.2. Kennzeichnungselemente

Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP)
Das Produkt ist nach GHS-Kriterien nicht kennzeichnungspflichtig.

2.3. Sonstige Gefahren

Entsprechend der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]
Sofern zutreffend werden in diesem Abschnitt Angaben über sonstige Gefahren gemacht, die keine
Einstufung bewirken, aber zu den insgesamt von dem Stoff oder Gemisch ausgehenden Gefahren
beitragen können. Mögliche Gefährdung beim Einatmen von Aerosolen.

Siehe Abschnitt 12 - Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung.
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ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu den Bestandteilen

3.1. Stoffe

Chemische Charakterisierung
Bis(2-propylheptyl)phthalat

CAS-Nummer: 53306-54-0
EG-Nummer: 258-469-4

3.2. Gemische

Nicht anwendbar.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen

Allgemeine Hinweise:
Verunreinigte Kleidung sofort entfernen.

Nach Einatmen:
Ruhe, Frischluft.

Nach Hautkontakt:
Mit Wasser und Seife gründlich abwaschen.

Nach Augenkontakt:
Mindestens 15 Minuten bei gespreizten Lidern unter fließendem Wasser gründlich ausspülen.

Nach Verschlucken:
Mund ausspülen und reichlich Wasser nachtrinken.

4.2. Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen

Symptome: Die wichtigsten bekannten Symptome und Wirkungen sind in der Kennzeichnung des
Produktes (s. Abschnitt 2) und/oder in Abschnitt 11 beschrieben.

4.3. Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlungen

Behandlung: Symptomatische Behandlung (Dekontamination, Vitalfunktionen), kein spezifisches
Antidot bekannt.

ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung

5.1. Löschmittel

Geeignete Löschmittel:
Kohlendioxid, Löschpulver, Wassersprühstrahl, Wasservollstrahl, Schaum

Ungeeignete Löschmittel:
Keine weiteren Informationen vorhanden.

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Das Produkt ist brennbar. Gefährdete Behälter mit Wassersprühstrahl kühlen.

5.3. Hinweise für die Brandbekämpfung

Besondere Schutzausrüstung:
Umluftunabhängiges Atemschutzgerät tragen.
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Weitere Angaben:
Brandrückstände und kontaminiertes Löschwasser entsprechend behördlichen Vorschriften entsorgen. Kontaminiertes 
Löschwasser getrennt sammeln, darf nicht in Kanalisation oder Abwasser gelangen.

ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1. Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren

Die beim Umgang mit Chemikalien üblichen Vorsichtsmaßnahmen sind zu beachten.

6.2. Umweltschutzmaßnahmen

Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.

6.3. Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung

Für große Mengen: Produkt abpumpen.
Bei Resten: Mit geeignetem, flüssigkeitsbindendem Material (z.B. Sand, Sägemehl, Universalbindemittel, Kieselgur) 
aufnehmen. Das aufgenommene Material vorschriftsmäßig entsorgen.

6.4. Verweis auf andere Abschnitte

Angaben zur Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen und zu
Hinweisen zur Entsorgung können den Abschnitten 8 und 13 entnommen werden.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1. Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung

Gute Be- und Entlüftung von Lager- und Arbeitsplatz. Aerosolbildung vermeiden.

Brand- und Explosionsschutz:
Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladung vorsehen - Zündquellen fernhalten – Feuerlöscher bereitstellen.
Elektrische Betriebsmittel müssen der angegebenen Temperaturklasse entsprechen.
Temperaturklasse: T2 (Zündtemperatur >300 °C).

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten

Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen: 
Behälter dicht geschlossen an einem trockenen Ort aufbewahren.

Lagerklasse gemäß TRGS 510 (ursprünglich VCI, Deutschland): 
(10) Brennbare Flüssigkeiten

Das verpackte Produkt wird bei niedrigen Temperaturen oder durch Frost nicht geschädigt.
Das verpackte Produkt wird bei hohen Temperaturen nicht geschädigt.

7.3. Spezifische Endanwendungen

Bei den relevanten identifizierten Verwendungen gemäß Abschnitt 1 sind die in diesem Abschnitt 7
genannten Hinweise zu beachten.Keine weiteren Informationen verfügbar

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen

8.1. Zu überwachende Parameter

Bestandteile mit Grenzwerten für die Exposition am Arbeitsplatz
Keine zu überwachenden Arbeitsplatzgrenzwerte bekannt.
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DNEL
Arbeiter:
Langzeit-Exposition - systemische Effekte, dermal: 102,08 mg/kg
Arbeiter:
Langzeit-Exposition - systemische Effekte, Inhalation: 28,8 mg/m3
Verbraucher:
Langzeit-Exposition - systemische Effekte, dermal: 61,25 mg/kg
Verbraucher:
Langzeit-Exposition - systemische Effekte, Inhalation: 8,52 mg/m3
Verbraucher:
Langzeit-Exposition - systemische Effekte, oral: 4,9 mg/kg

8.2. Begrenzung und Überwachung der Exposition

Persönliche Schutzausrüstung
Atemschutz
Atemschutz bei Freisetzung von Dämpfen/Aerosolen. Kombinationsfilter organische Gase/Dämpfe
und feste und flüssige Partikel (z. B. EN 14387 Typ A-P2)

Augen-/Gesichtsschutz
Schutzbrille mit Seitenschutz (Gestellbrille) (z.B. EN 166)

Handschutz
Geeignete chemikalienbeständige Schutzhandschuhe (EN 374) auch bei längerem, direktem
Kontakt (empfohlen: Schutzindex 6, entsprechend > 480 Minuten Permeationszeit nach EN 374):
z.B. aus Nitrilkautschuk (0,4 mm), Chloroprenkautschuk (0,5 mm), Butylkautschuk (0,7 mm), u.a.
Wegen großer Typenvielfalt sind die Gebrauchsanweisungen der Hersteller zu beachten.
Zusätzlicher Hinweis: Die Angaben basieren auf eigenen Prüfungen, Literaturangaben und
Informationen von Handschuhherstellern oder sind durch Analogieschluss von ähnlichen Stoffen
abgeleitet. Es ist zu beachten, dass die tägliche Gebrauchsdauer eines
Chemikalienschutzhandschuhs in der Praxis wegen der vielen Einflussfaktoren (z.B. Temperatur)
deutlich kürzer als die durch Tests ermittelte Permeationszeit sein kann.

Körperschutz:
Körperschutzmittel in Abhängigkeit von Tätigkeit und möglicher Einwirkung auswählen, z.B. Schürze,
Schutzstiefel, Chemikalienschutzanzug (nach EN 14605 bei Spritzern oder EN ISO 13982 bei Staub)

Allgemeine Schutz- und Hygienemaßnahmen
Die beim Umgang mit Chemikalien üblichen Vorsichtsmaßnahmen sind zu beachten.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aggregatzustand (20 °C) Flüssigkeit
Erscheinungsbild (Raumtemperatur) Flüssigkeit
Farbe Farblos
Geruch Schwach riechend
Geruchsschwelle Nicht bestimmt

pH-Wert nicht anwendbar, sehr schlecht löslich

Siedepunkt/Siedebereich 252,5 - 253,4 °C (DIN 51751) (7 hPa)
Bei Normaldruck nicht unzersetzt destillierbar.

Schmelzpunkt/Schmelzbereich Keine Daten vorhanden.
Pourpoint: -48 °C (DIN ISO 3016)
Zersetzungspunkt/Zersetzungsbereich Keine Zersetzung, wenn die Vorschriften/Hinweise für Lagerung

und Umgang beachtet werden.
Flammpunkt 220 °C (DIN EN 22719; ISO 2719, geschlossener Tiegel)
Zündtemperatur 345 °C (DIN 51794)
Selbstentzündungstemperatur Temperatur: 20 °C Testtyp: Spontane Selbstentzündung

nicht selbstentzündlich bei Raumtemperatur
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Oxidierende Eigenschaften Aufgrund seiner Struktur wird das Produkt als nicht brandfördernd
eingestuft.

Explosive Eigenschaften Aufgrund seiner Struktur wird das Produkt als nicht 
explosionsgefährlich eingestuft.

Entzündbarkeit (fest, gasförmig) Nicht entzündbar
Untere Entzündbarkeits- oder Explosionsgrenze Für Flüssigkeiten nicht einstufungs- und kennzeichnungs-

relevant. Der untere Explosionspunkt kann 5 °C bis 15 °C unter 
dem Flammpunkt liegen. Aufgrund des thermischen 
Zersetzungsverhaltens (siehe "Thermische Zersetzung") können
mit dem normierten Messverfahren DIN EN 1839 zur 
Bestimmung der unteren Explosionsgrenze keine 
aussagekräftigen Werte in Einheiten von Volumen-% ermittelt 
werden.
Aufgrund theoretischer Betrachtungen ist davon auszugehen, 
dass die von dieser Flüssigkeit freigesetzten Dämpfe und
Zersetzungsprodukte bei Einmischung in Luft ab einer
Konzentration von >= 40 g/Nm3 explosionsfähige Gemische 
bilden (bei 20 °C Gemischtemperatur) bzw. bei einer 
Konzentration von >= 33 g/Nm3 (bei 200°C Gemischtemperatur).

Obere Entzündbarkeits- oder Explosionsgrenze Für Flüssigkeiten nicht einstufungs- und kennzeichnungsrelevant.
Aufgrund des thermischen Zersetzungsverhaltens (siehe
"Thermische Zersetzung") kann mit dem normierten 
Messverfahren DIN EN 1839 zur Bestimmung der oberen
Explosionsgrenze keine obere Explosionsgrenze bestimmt 
werden.

Dampfdruck 0,0000037 Pa (20 °C) (Richtlinie 92/69/EWG, A.4)
Dampfdichte Nicht bestimmt
Verdampfungsgeschwindigkeit Kann auf Basis der Henry-Konstante bzw. des Dampfdrucks 

abgeschätzt werden
Relative Dichte 0,9624 (20 °C) (OECD-Richtlinie 109)
Dichte 0,960 - 0,965 g/cm3 (20 °C) (DIN 51757)

Wasserlöslichkeit < 0,1 µg/l (25 °C) (Richtlinie 92/69/EWG, A.6)
Löslichkeit (qualitativ) Lösemittel: organische Lösemittel

löslich
Verteilungskoeffizient: n-Octanol/Wasser (log Kow): 10,6 – 10,8 (25 °C) (berechnet)
Viskosität

dynamisch 115 - 130 mPa.s bei 20 °C
(berechnet (aus kinematischer Viskosität))

kinematisch 127,86 mm2/s(DIN 51562) (20 °C)

9.2. Sonstige Angaben

pKa: Der Stoff dissoziiert nicht.
Adsorption: log KOC: 6,8 (OECD-Richtlinie 121)
Oberflächenspannung: Aufgrund seiner Struktur ist keine Oberflächenaktivität zu 

erwarten.
Molare Masse: 446,67 g/mol

ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität

10.1. Reaktivität

Metallkorrosion: Wirkt nicht korrosiv auf Metall.

Bildung von Bemerkungen:
entzündlichen Mit Wasser keine Bildung von entzündlichen Gasen.
Gasen:
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10.2. Chemische Stabilität

Das Produkt ist stabil, wenn die Vorschriften/Hinweise für Lagerung und Umgang beachtet werden.

10.3. Möglichkeit gefährlicher Reaktionen

Reaktionen mit starken Oxidationsmitteln.

10.4. Zu vermeidende Bedingungen

Außer den mit Chemikalien gebotenen allgemeinen Vorsichtsmaßnahmen keine besonderen
Maßnahmen erforderlich.

10.5. Unverträgliche Materialien

Zu vermeidende Stoffe:
starke Oxidationsmittel

10.6. Gefährliche Zersetzungsprodukte

Gefährliche Zersetzungsprodukte:
Keine gefährlichen Zersetzungsprodukte, wenn die Vorschriften/Hinweise für Lagerung und Umgang beachtet werden.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1. Angaben zu toxikologischen Wirkungen

Akute Toxizität
Beurteilung Akute Toxizität:
Nach einmaliger oraler Aufnahme praktisch nicht toxisch. Nach einmaliger inhalativer Aufnahme
praktisch nicht toxisch. Bei einmaliger Berührung mit der Haut praktisch nicht toxisch.

Experimentelle/berechnete Daten:
LD50 Ratte (oral): > 5.000 mg/kg (sonstige)
LC50 Ratte (inhalativ): > 20,5 mg/l 1 h (sonstige) Geprüft wurde ein Aerosol.
LD50 Kaninchen (dermal): > 2.000 mg/kg (sonstige)

Ätz-/Reizwirkung auf die Haut
Wirkt nicht reizend an der Haut. Wirkt nicht reizend an den Augen.
Experimentelle/berechnete Daten:
Hautverätzung/-reizung Kaninchen: Nicht reizend. (OECD-Richtlinie 404)

Schwere Augenschädigung/-reizung
Ernsthafte Augenschädigung/-reizung Kaninchen: Nicht reizend. (OECD-Richtlinie 405)

Sensibilisierung der Atemwege/Haut
Beurteilung Sensibilisierung:
Aufgrund der chemischen Struktur besteht kein Verdacht auf eine sensibilisierende Wirkung.

Experimentelle/berechnete Daten:
nicht sensibilisierend ((Q)SAR Modell)
Das Produkt wurde nicht geprüft. Die Aussage wurde von Substanzen/Produkten ähnlicher Struktur
oder Zusammensetzung abgeleitet.

Keimzell-Mutagenität
Beurteilung Mutagenität:
Der Stoff zeigte an Bakterien keine erbgutverändernden Eigenschaften. Eine erbgutverändernde
Wirkung wurde in verschiedenen Prüfungen an Säugerzellkulturen und in der Prüfung an
Säugetieren nicht gefunden.
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Reproduktionstoxizität
Beurteilung Reproduktionstoxizität:
In Prüfungen am Tier fanden sich keine Hinweise auf fruchtbarkeitsbeeinträchtigende Wirkungen.

Karzinogenität
Beurteilung Kanzerogenität:
In Langzeitstudien an Nagern zeigten sich nach Aufnahme großer Mengen Hinweise auf eine
tumorfördernde Wirkung, die vermutlich die Folge einer nagerspezifischen Leberschädigung ist und
für den Menschen keine Relevanz hat. Das Produkt wurde nicht geprüft. Die Aussage wurde von
Substanzen/Produkten ähnlicher Struktur oder Zusammensetzung abgeleitet.

Entwicklungstoxizität
Beurteilung Teratogenität:
Prüfungen am Tier geben in Mengen, die für die Elterntiere nicht giftig sind, keine Hinweise auf eine
fruchtschädigende Wirkung.

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition
Beurteilung STOT einfach:
nicht anwendbar

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition
Beurteilung Toxizität bei wiederholter Verabreichung:
Inhalation von hohen Aerosol Konzentrationen kann Reizungen der Atemwege und Entzündungen
der Lunge verursachen. Der Stoff führte nach tierexperimentellen Untersuchungen bei wiederholter
Gabe großer Mengen zu reversiblen Leberschäden. Diese Befunde treten nach bisheriger Kenntnis
nur bei Nagetieren auf und haben daher für den Menschen keine Bedeutung.

Aspirationsgefahr
Keine Aspirationsgefahr anzunehmen.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1. Toxizität

Beurteilung aquatische Toxizität:
Mit hoher Wahrscheinlichkeit akut nicht schädlich für Wasserorganismen. Keine toxische Wirkung im
Bereich der Wasserlöslichkeit. Bei sachgemäßer Einleitung geringer Konzentrationen in biologische
Kläranlagen sind Störungen der Abbauaktivität von Belebtschlamm nicht zu erwarten.

Fischtoxizität:
LC50 (96 h) > 10.000 mg/l, Brachydanio rerio (OECD 203; ISO 7346; 84/449/EWG, C.1, statisch)
Geprüft wurde oberhalb der maximalen Löslichkeit. Die Angabe der toxischen Wirkung bezieht sich
auf die Nominalkonzentration.

Aquatische Invertebraten:
EC50 (48 h) > 100 mg/l, Daphnia magna (Richtlinie 79/831/EWG, statisch)
Das Produkt ist im Testmedium gering löslich. Geprüft wurde ein Eluat. Die Angabe der toxischen
Wirkung bezieht sich auf die Nominalkonzentration.

Wasserpflanzen:
EC50 (72 h) > 100 mg/l (Wachstumsrate), Scenedesmus subspicatus (Richtlinie 88/302/EWG, Teil
C, S. 89, statisch)
Das Produkt ist im Testmedium gering löslich. Geprüft wurde ein Eluat. Die Angabe der toxischen
Wirkung bezieht sich auf die Nominalkonzentration.

Mikroorganismen/Wirkung auf Belebtschlamm:
EC20 (180 min) > 1.000 mg/l, Belebtschlamm, kommunal (DIN EN ISO 8192-OECD 209-
88/302/EWG,T. C, aerob)

Die Angabe der toxischen Wirkung bezieht sich auf die Nominalkonzentration.
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Chronische Toxizität Fische:
Studie aus wissenschaftlichen Gründen nicht notwendig.

Chronische Toxizität aquat.Invertebraten:
NOEC (21 d) > 1 mg/l, Daphnia magna (OECD-Richtlinie 202, Teil 2, semistatisch)

Das Produkt ist im Testmedium gering löslich. Geprüft wurde eine wässrige Dispersion. Die Angabe
der toxischen Wirkung bezieht sich auf die Nominalkonzentration.

Beurteilung terrestrische Toxizität:
Studie aus wissenschaftlichen Gründen nicht notwendig. 

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit

Beurteilung Bioabbau und Elimination (H2O):
Leicht biologisch abbaubar (nach OECD-Kriterien).

Angaben zur Elimination:
80 - 90 % CO2-Bildung des theoretischen Wertes (28 d) (OECD 301B; ISO 9439; 92/69/EWG, C.4-C) (aerob, 
Belebtschlamm, kommunal)

12.3. Bioakkumulationspotential

Beurteilung Bioakkumulationspotential:
Reichert sich in Organismen nicht nennenswert an.

Bioakkumulationspotential:
Biokonzentrationsfaktor: < 14,4 (56 d), Cyprinus carpio (OECD-Richtlinie 305 C)
Das Produkt wurde nicht geprüft. Die Aussage wurde von Substanzen/Produkten ähnlicher Struktur
oder Zusammensetzung abgeleitet.

12.4. Mobilität im Boden

Beurteilung Transport zwischen Umweltkompartimenten:
Flüchtigkeit: Keine Daten vorhanden.

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Gemäß Anhang XIII der Verordnung (EG) Nr.1907/2006 zur Registrierung, Bewertung, Zulassung
und Beschränkung chemischer Stoffe (REACH): Das Produkt erfüllt nicht die Kriterien für PBT
(persistent/bioakkumulativ/toxisch) und vPvB (sehr persistent/sehr bioakkumulativ). Selbsteinstufung

12.6. Andere schädliche Wirkungen

Der Stoff ist nicht im Anhang I der Verordnung (EG) 2037/2000 über Stoffe, die zum Abbau der
Ozonschicht führen, aufgeführt.

Sonstige ökotoxikologische Hinweise:
Produkt nicht ohne Vorbehandlung in Gewässer gelangen lassen.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung

Muss unter Beachtung der örtlichen Vorschriften, z. B. einer geeigneten Deponie oder einer
geeigneten Verbrennungsanlage, zugeführt werden.
Eine Abfallschlüsselnummer gemäß europäischem Abfallkatalog (EAK) kann nicht festgelegt
werden, da diese von der Verwendung abhängig ist.

Ungereinigte Verpackung:
Kontaminierte Verpackungen sind optimal zu entleeren; sie können dann nach entsprechender
Reinigung einer Wiederverwertung zugeführt werden.
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ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

14.1. UN-Nummer (unterliegt nicht den Transportvorschriften)

14.2. Ordnungsgemäße Versandbezeichnung nicht relevant

14.3. Transportgefahrenklassen nicht relevant
Klasse -

14.4. Verpackungsgruppe nicht relevant

14.5. Umweltgefahren Keine
(Nicht umweltgefährdend gemäß den Gefahrgutvorschriften)

14.6. Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender

Es liegen keine zusätzlichen Angaben vor.

14.7. Massengutbeförderung gemäß Anhang II des MARPOL-Übereinkommens 73/78 und gemäß IBC-Code

Vorschrift: IBC
Transport zulässig: Ja
Schadstoffname: Dialkyl (C9-C10)phthalates
Verschmutzungskategorie: Y
Schiffstyp: 2

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff
oder das Gemisch

EU Vorschriften
Keine Beschränkungen nach Anhang XVII (REACH) 
Das Produkt ist nicht auf der REACH-Kandidatenliste 
Das Produkt ist nicht in REACH-Anhang XIV gelistet EU Regulation 10/2011 (Annex I)

Nationale Vorschriften
Verweis auf AwSV
Wassergefährdungsklasse (WGK) 1, Schwach wassergefährdend

Falls noch andere Rechtsvorschriften anzuwenden sind, die nicht bereits an anderer Stelle in diesem
Sicherheitsdatenblatt aufgeführt sind, dann befinden sie sich in diesem Unterabschnitt.

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung

Produkt ist nicht als gefährlich eingestuft.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung von 
Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis.

Vollständiger Wortlaut der in Abschnitt 2 und 3 aufgeführten H- und EUH-Sätze
(soweit nicht bereits in diesen Abschnitten aufgeführt)
Entfällt.

Datenquellen, die zur Erstellung des Datenblattes verwendet wurden:
Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) in der jeweils gültigen Fassung.
EG-Richtlinien 2000/39/EG, 2006/15/EG
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EG-Sicherheitsdatenblatt

Handelsname: Bis(2-propylheptyl)phthalat Druckdatum: 6. Januar 2021

Aktuelle Version: 2.1, erstellt am: 02.01.2021 Ersetzte Version: 2.0, erstellt am: 17.07.2019
Region: DE

Datenblatt ausstellender Bereich:
SysKem Chemie GmbH
Abt. Produktsicherheit
Telefon-Nummer +49 (0) 202/30999510

Gründe für Änderungen:
Abschnitt 1. 

Abkürzungen und Akronyme:
Abk. Beschreibungen der verwendeten Abkürzungen 
ADN Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de 

navigation intérieures (Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung 
gefährlicher Güter auf Binnenwasserstraßen) 

ADR Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route 
(Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße) 

AGW Arbeitsplatzgrenzwert 
CAS Chemical Abstracts Service (Datenbank von chemischen Verbindungen und deren eindeutigem 

Schlüssel, der CAS Registry Number) 
CLP Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 über die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung 

(Classification, Labelling and Packaging) von Stoffen und Gemischen CMR Carcinogenic, Mutagenic 
or toxicic for Reproduction (krebserzeugend, erbgutverändernd oder fortpflanzungsgefährdend) 

DMEL Derived Minimal Effect Level (abgeleitete Expositionshöhe mit minimaler Beeinträchtigung) 
DNEL Derived No-Effect Level (abgeleitete Expositionshöhe ohne Beeinträchtigung) 
EINECS European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (Europäisches Verzeichnis der auf

dem Markt vorhandenen chemischen Stoffe) 
ELINCS European List of Notified Chemical Substances (europäische Liste der angemeldeten chemischen 

Stoffe) 
GHS "Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals" "Global harmonisiertes 

System zur Einstufung und Kennzeichnung von Chemikalien", das die Vereinten Nationen entwickelt 
haben 

IMDG International Maritime Dangerous Goods Code (internationaler Code für die Beförderung gefährlicher
Güter mit Seeschiffen) 

Index-Nr. Die Indexnummer ist der in Anhang VI Teil 3 der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 angegebene 
Identifizierungs-Code 

KZW Kurzzeitwert
LGK Lagerklasse gemäß TRGS 510, Deutschland 
MARPOL Internationales Übereinkommen zur Verhütung der Meeresverschmutzung durch Schiffe 

(Abk. von "Marine Pollutant") 
NLP No-Longer Polymer (nicht-länger-Polymer) 
PBT Persistent, Bioakkumulierbar und Toxisch 
PNEC Predicted No-Effect Concentration (abgeschätzte Nicht-Effekt-Konzentration) 
REACH Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (Registrierung, Bewertung, 

Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe) 
RID Règlement concernant le transport International ferroviaire des marchandises Dangereuses 

(Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter) 
SMW Schichtmittelwert 
TRGS Technische Regeln für GefahrStoffe (Deutschland) 
TRGS 900 Arbeitsplatzgrenzwerte (TRGS 900) 
vPvB Very Persistent and very Bioaccumulative (sehr persistent und sehr bioakkumulierbar)
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